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(54) Elektrischer Steckverbinder und Verriegelungsbügel zur Verriegelung zweier elektrischer 
Gehäuseteile

(57) Dargestellt und beschrieben ist ein elektrischer
Steckverbinder mit einem ersten Gehäuseteil (2), mit ei-
nem zweiten Gehäuseteil (3) und mit zwei am ersten Ge-
häuseteile (2) schwenkbar gelagerten Verriegelungsbü-
geln (4) aus Metall, wobei am ersten Gehäuseteil (2) zwei
Lagerzapfen (5) und am zweiten Gehäuseteil (3) zwei
Verriegelungsvorsprünge (7) ausgebildet sind, wobei der
Verriegelungsbügel (4) zwei Verriegelungsschenkel (11,
12) und ein die Verriegelungsschenkel (11, 12) mitein-
ander verbindendes Griffstück (13) aufweist und wobei
die Verriegelungsschenkel (11, 12) jeweils einen La-
gerarm (14) mit einer Ausnehmung (15) für einen Lager-
zapfen (5) und einen Verriegelungsarm (16) zum Über-
greifen eines Verriegelungsvorsprungs (7) aufweisen.

Bei dem erfindungsgemäßen Steckverbinder wird
eine Beschädigung der Verriegelungsvorsprünge (7)
durch die aus Metall bestehenden Verriegelungsarme
(16) beim Verschwenken des Verriegelungsbügels (4) in
die geschlossene Position dadurch verhindert, dass zwei
Kunststoffteile (18) vorgesehen und derart an den beiden
Verriegelungsschenkeln (11, 12) eines Verriegelungsbü-
gels (4) angeordnet sind, dass jeweils ein Abschnitt (19)
eines Kunststoffteils (18) die freie Endfläche (20) eines
Verriegelungsarms (16), die beim Verschwenken des
Verriegelungsbügels (4) in die geschlossene Position
über einen Verriegelungsvorsprung (7) reibt, abdeckt.



EP 2 110 894 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen elektrischen Steck-
verbinder mit einem ersten Gehäuseteil, mit einem zwei-
ten Gehäuseteil und mit mindestens einem, an einem
der beiden Gehäuseteile schwenkbar gelagerten Verrie-
gelungsbügel aus Metall, wobei am ersten Gehäuseteil
zwei Lagerzapfen und am zweiten Gehäuseteil zwei Ver-
riegelungsvorsprünge ausgebildet sind, der Verriege-
lungsbügel zwei Verriegelungsschenkel und ein die Ver-
riegelungsschenkel miteinander verbindendes Griffstück
aufweist und die Verriegelungsschenkel jeweils einen
Lagerarm mit einer Ausnehmung für einen Lagerzapfen
und einen Verriegelungsarm zum Übergreifen eines Ver-
riegelungsvorsprungs aufweisen. Daneben betrifft die
Erfindung auch einen Verriegelungsbügel zur Verriege-
lung zweier Gehäuseteile, insbesondere zweier Gehäu-
seteile eines elektrischen Steckverbinders, mit zwei Ver-
riegelungsschenkeln und einem die Verriegelungs-
schenkel miteinander verbindenden Griffstück.
�[0002] Derartige elektrische Steckverbinder werden
insbesondere im industriellen Bereich seit vielen Jahren
eingesetzt und daher häufig auch als Industriesteckver-
binder bezeichnet. Die Steckverbinder weisen dabei in
der Regel einen Gehäusesockel bzw. ein Anbaugehäuse
als erstes Gehäuseteil und einen Gehäusedeckel bzw.
ein Tüllengehäuse als zweites Gehäuseteil auf. Inner-
halb der beiden Gehäuseteile sind in der Regel mehrere
zu einer Klemmenleiste miteinander verbundene Klem-
men zum Anschluß der einzelnen Adern eines elektri-
schen Kabels angeordnet, wobei die Klemmenleisten
Steck- bzw. Buchsenkontakte aufweisen, so dass beim
Aufstecken des Gehäuseoberteils auf das Gehäuseun-
terteil die Klemmen des Gehäuseoberteils mit den kor-
respondierenden Klemmen des Gehäuseunterteils elek-
trisch leitend verbunden werden.
�[0003] Da derartige Industriesteckverbinder häufig un-
ter härtesten Bedingungen eingesetzt werden, müssen
die Steckverbinder hohen Dichtigkeitsanforderungen ge-
nügen, wozu die beiden Gehäuseteile auch bei starken
Vibrationen und hoher mechanischer Belastung sicher
miteinander verriegelt sein müssen. Hierzu ist minde-
stens ein (häufig zwei) Verriegelungsbügel vorgesehen,
der an einem der beiden Gehäuseteile schwenkbar ge-
lagert ist und in der verriegelten Position zwei an dem
anderen Gehäuseteil angeordnete Verriegelungsvor-
sprünge bzw. Verriegelungszapfen übergreift, wodurch
die beiden Gehäuseteile miteinander zusammengehal-
ten werden.
�[0004] Ein eingangs beschriebener elektrischer Steck-
verbinder ist beispielsweise aus der EP 1 691 454 A2
bekannt. Bei diesem Steckverbinder ist der Verriege-
lungsbügel einstückig aus einem Metallblech ausge-
stanzt und derart gebogen, dass er etwa U-�förmig aus-
gebildet ist. Der U-�Rücken bzw. Grundschenkel des Ver-
riegelungsbügels bildet dabei ein Griffstück, während die
beiden U-�Schenkel als Verriegelungsschenkel bzw. Ver-
riegelungsklammem ausgebildet sind. Die Verriege-

lungsschenkel weisen jeweils einen Lagerarm mit einer
Lagerausnehmung für die am ersten Gehäuseteil ange-
ordneten Gelenkzapfen und einen Verriegelungsarm
zum Übergreifen von Verriegelungszapfen auf, die am
zweiten Gehäuseteil angeordnet sind.
�[0005] Ein ähnlicher Steckverbinder ist auch aus der
DE 10 2004 061 046 B4 bekannt. Auch bei diesem Steck-
verbinder ist der Verriegelungsbügel einstückig aus ei-
nem Metallblech ausgestanzt und abgebogen. Bei die-
sem Verriegelungsbügel ist der in der geschlossenen Po-
sition den Rastvorsprung übergreifende Verriegelungs-
arm starr ausgebildet, während der Lagerarm als Feder-
schenkel ausgebildet ist. Dadurch, dass die bekannten
Verriegelungsbügel aus einem Metallblech ausgestanzt
und abgebogen sind, ist die Herstellung der Verriege-
lungsbügel relativ einfach und dadurch auch nur mit ge-
ringen Kosten verbunden. Nachteilig ist dabei jedoch,
dass durch das Ausstanzen des Verriegelungsbügels
Stanzkanten entstehen, durch die es beim Verriegeln zu
einer Beschädigung der Verriegelungsvorsprünge am
zweiten Gehäuseteil komme kann.
�[0006] Bestehen die Verriegelungsvorsprünge aus
Kunststoff oder aus einem relativ weichen Material, bei-
spielsweise aus Aluminium, so kommt es beim Ver-
schwenken des Verriegelungsbügels in die geschlosse-
ne Position zu einer O-�berflächenabnutzung am Verrie-
gelungsvorsprung, was letztendlich dazu führen kann,
dass die Verriegelungsvorsprünge abgetrennt werden.
Selbst wenn die Verriegelungsvorsprünge aus einem
härteren Metall bestehen, so kommt es beim Verschwen-
ken des Verriegelungsbügels in die geschlossenen Po-
sition zu einer Reibung zwischen zwei Metallteilen, näm-
lich zwischen dem Verriegelungsvorsprung und dem
Verriegelungsarm, wodurch die Oberfläche der beiden
Metallteile in Mitleidenschaft gezogen wird, so dass es
schneller zu einer Korrosionsbildung kommen kann.
�[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen eingangs beschriebenen elektri-
schen Steckverbinder bzw. einen Verriegelungsbügel für
zwei Gehäuseteile, insbesondere für zwei Gehäuseteile
eines elektrischen Steckverbinders zur Verfügung zu
stellen, bei dem die vorgenannten Nachteile vermieden
sind. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass mittels
des Verriegelungsbügels eine sichere und dauerhafte
Verriegelung der beiden Gehäuseteile gewährleistet ist.
�[0008] Diese Aufgabe ist bei dem eingangs beschrie-
benen elektrischen Steckverbinder dadurch gelöst, dass
zwei Kunststoffteile vorgesehen und derart an den bei-
den Verriegelungsbügel angeordnet sind, dass jeweils
ein Abschnitt eines Kunststoffteils zumindest die freie
Endfläche eines Verriegslungsarms, die beim Ver-
schwenken des Verriegelungsbügels in die geschlosse-
ne Position über den Verriegelungsvorsprung reibt, ab-
deckt. Durch die erfindungsgemäße Anordnung der
Kunststoffteile wird somit verhindert, dass die metalli-
schen Verriegelungsbügel beim Verschwenken des Ver-
riegelungsbügels in die geschlossene Position über die
Verriegelungsvorsprünge reiben, da zwischen der dem
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jeweiligen Verriegelungsvorsprung zugeordneten freien
Endfläche eines Verriegelungsarms und dem zugeord-
neten Verriegelungsvorsprung ein Abschnitt eines
Kunststoffteils angeordnet ist, welcher somit beim Ver-
schwenken des Verriegelungsbügels in die geschlosse-
ne Position über den Verriegelungsvorsprung gleitet.
�[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung über-
greift eine am Verriegelungsarm ausgebildete Mulde in
der vollständig geschlossenen Position des Verriege-
lungsbügels den Verriegelungsvorsprung, so dass zum
einen der Verriegelungsbügel in der geschlossenen Po-
sition verrastet, zum anderen die Kraft zum Verriegeln
der beiden Gehäuseteil von dem aus Metall bestehenden
Verriegelungsbügel, insbesondere den Verriegelungs-
schenkeln aufgenommen wird. Dabei ist der Abschnitt
des Kunststoffteils so dimensioniert, dass er die Mulde
im Verriegelungsarm nicht abdeckt. Beim Verschwenken
des Verriegelungsbügels in die geschlossene Position
bildet der Abschnitt des Kunststoffteils somit ein Gleitla-
ger mit dem am zweiten Gehäuseteil ausgebildeten Ver-
riegelungsvorsprung, während in der vollständig ge-
schlossenen Position des Verriegelungsbügels der Ver-
rieglungsarm mit seiner Mulde den Verriegelungsvor-
sprung übergreift.
�[0010] Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, wie ein Kunststoffteil an einem Verriegelungsarm
befestigt werden kann. Beispielsweise könnte das Kunst-
stoffteil mit dem Ende des Verriegelungsarms verklebt
oder der Verriegelungsarm in dem entsprechenden Be-
reich von dem Kunststoffteil umspritzt sein. Gemäß einer
bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind die bei-
den den beiden Verriegelungsschenkeln zugeordneten
Kunststoffteile jedoch jeweils als separate Kunst-
stoffspritzteile ausgebildet. Die Befestigung der beiden
Kunststoffteile an den beiden Verriegelungsschenkeln
erfolgt dabei gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung dadurch, dass an beiden Verriegelungsschenkeln
jeweils seitlich beabstandet zum Verriegelungsarm ein
weiterer Arm angeordnet ist, der über einen Verbin-
dungssteg derart mit dem freien Ende des Verriegelungs-
arms verbunden ist, dass das Kunststoffteil mit einem
Befestigungsbereich zwischen dem Verriegelungsarm
und dem weiteren Arm angeordnet ist. Das Kunststoffteil
kann dabei mit seinem Befestigungsbereich zwischen
dem Verriegelungsarm und dem seitlich beabstandet da-
zu angeordneten weiteren Arm eingeklemmt werden.
�[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung sind die beiden Kunststoffteile, die jeweils ei-
nem Verriegelungsschenkel zugeordnet sind, derart aus-
gebildet, dass sie jeweils zwei Schenkel und einen die
Schenkel verbindenden Rücken aufweisen, wobei am er-
sten Schenkel der die freie Endfläche des Verriegelungs-
arms abdeckende Abschnitt und im zweiten Schenkel
korrespondierend zur Ausnehmung im Lagerarm eine
Ausnehmung für einen Lagerzapfen ausgebildet ist. Eine
derartige Ausbildung des Kunststoffteils hat zunächst
den Vorteil, dass das Kunststoffteil im montierten Zu-
stand zusätzlich dadurch in seiner Position gehalten wird,

dass sich der am ersten Gehäuseteil ausgebildete La-
gerzapfen nicht nur durch die Ausnehmung im Lagerarm
des Verriegelungsschenkels sondern auch durch die kor-
respondierende Ausnehmung im zweiten Schenkel des
Kunststoffteils erstreckt. Beim Verschwenken des Ver-
riegelungsbügels aus der geöffneten Position in die ge-
schlossene Position wird somit auch das Kunststoffteil
um den Lagerzapfen geschwenkt.
�[0012] Ein derartig ausgebildetes Kunststoffteil kann
außerdem zusätzlich dafür verwendet werden, ein unge-
wolltes, selbständiges Verschwenken des Verriege-
lungsbügels zu verhindern. Hierzu ist zwischen der Aus-
nehmung im zweiten Schenkel des Kunststoffteils und
dem Lagerzapfen am ersten Gehäuseteil eine Preßpas-
sung ausgebildet, die dafür sorgt, dass der Verriege-
lungsbügel nur durch Aufbringung einer bestimmten
Kraft verschwenkt werden kann. Die Preßpassung zwi-
schen der Ausnehmung im zweiten Schenkel des Kunst-
stoffteils und dem Lagerzapfen kann dabei so gewählt
werden, dass der Verriegelungsbügel einerseits von
Hand - ohne großen Kraftaufwand - verschwenkt werden
kann, andererseits jedoch ohne eine gewollte Betätigung
in seiner jeweiligen Position verbleibt.
�[0013] Ebenso wie das Kunststoffteil gemäß der be-
vorzugten Ausgestaltung nicht nur einen die freie End-
fläche des Verriegelungsarms abdeckenden Abschnitt
und einen Befestigungsbereich aufweist, sondern im we-
sentlichen U-�förmig ausgebildet ist, so ist bevorzugt auch
seitlich beabstandet zum Verriegelungsarm nicht nur ein
weiterer Arm sondern ein im wesentlichen U-�förmiges
Bügelelement angeordnet. Gemäß dieser bevorzugten
Ausgestaltung weist der Verriegelungsbügel zwei jeweils
seitlich zu den beiden Verriegelungsschenkeln beab-
standete U-�förmige Bügelelemente auf, deren erster
Schenkel jeweils über einen Verbindungssteg mit dem
freien Ende eines Verriegelungsarms verbunden und so
abgebogen ist, dass er seitlich beabstandet zum Verrie-
gelungsarm angeordnet ist. Der zweite Schenkel des Bü-
gelelements ist seitlich beabstandet zum Lagerarm an-
geordnet und weist eine zur Ausnehmung im Lagerarm
korrespondierende Ausnehmung für einen Lagerzapfen
auf. Die beiden Schenkel des Bügelelements sind dabei
über einen starren Verbindungsabschnitt miteinander
verbunden, der den U- �Rücken des U-�förmigen Bügelele-
ments bildet.
�[0014] Ein derartig ausgebildetes Bügelelement, wel-
ches einstückig mit dem Verriegelungsarm verbunden
und um etwa 180° umgebogen ist, so dass der erste
Schenkel im wesentlichen parallel zum freien Ende des
Verriegelungsarms und der zweite Schenkel im wesent-
lichen parallel zum Lagerarm ausgerichtet ist, kann nicht
nur zur Halterung des Kunststoffteils sondern gleichzeitig
auch als Überstreckschutz für den Verriegelungsschen-
kel dienen. Hierzu ist die Ausnehmung im zweiten Schen-
kel des Bügelelements als Langloch ausgebildet. � Wenn
sich der Verriegelungsschenkel beim Aufgleiten auf den
Verriegelungsvorsprung aufgrund seiner leicht federn-
den Eigenschaft aufweitet, wird auch der erste Schenkel
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des Bügelelements aufgrund seiner Verbindung mit dem
Verriegelungsarm bewegt bzw. mitgenommen, wobei
diese Bewegung durch die Abmessung des im zweiten
Schenkel ausgebildeten Langloches, durch den sich der
Lagerzapfen erstreckt, begrenzt ist.
�[0015] Werden die beiden über den Verriegelungsbü-
gel miteinander zusammengehaltenen Gehäuseteile
durch äußere Kräfte auseinandergezogen, so ist eine
Aufweitung der Verriegelungsschenkel durch den maxi-
mal möglichen Bewegungsweg des Lagerzapfens im
Langloch des zweiten Schenkels des Bügelelements be-
grenzt. Eine darüber hinaus gehende Aufweitung der
Verriegelungsschenkel wird durch das starre Bügelele-
ment verhindert, so dass eine Überstreckung der Verrie-
gelungsschenkel bei auf die beiden Gehäuseteile wir-
kenden großen Kräften verhindert wird. Die Kräfte, die
auf die Verriegelung zwischen den beiden Gehäusetei-
len einwirken, werden dann von dem starren Bügelele-
ment aufgenommen. Da aufgrund der Ausbildung des
Langlochs im zweiten Schenkel des Bügelelements das
starre Bügelelement eine gewisse, zulässige Aufweitung
der Verriegelungsschenkel ermöglicht, wir gleichzeitig
das Verschwenken des Verriegelungsbügels in die ge-
schlossene Position erleichtert, da der Verriegelungsarm
aufgrund der begrenzten federnden Eigenschaft des
Verriegelungsschenkels leichter auf den Verriegelungs-
vorsprung aufgeschwenkt werden kann.
�[0016] Die zuvor genannte Aufgabe ist bei einem Ver-
riegelungsbügel zur Verriegelung zweier Gehäuseteile,
mit zwei Verriegelungsschenkeln und einem die Verrie-
gelungsschenkel miteinander verbindenden Griffstück
dadurch gelöst, dass zwei Kunststoffteile vorgesehen
und derart an den Verriegelungsschenkeln angeordnet
sind, dass jeweils ein Abschnitt eines Kunststoffteils zu-
mindest die dem jeweiligen Lagerarm zugewandte freie
Endfläche eines Verriegelungsarms abdeckt, die beim
Verschwenken des Verriegelungsbügels in die geschlos-
sene Position über einen Verriegelungsvorsprung am
zweiten Gehäuseteil reibt. Bezüglich der Vorteile eines
derartig ausgebildeten Verriegelungsbügels, der insbe-
sondere zur Verriegelung zweier Gehäuseteile eines
elektrischen Steckverbinders eingesetzt werden kann,
wird auf die vorstehenden Ausführungen im Zusammen-
hang mit dem erfindungsgemäßen elektrischen Steck-
verbinder verwiesen.
�[0017] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Verriegelungsbügels weisen die
beiden Verriegelungsarme der beiden Verriegelungs-
schenkel jeweils eine Mulde zur Aufnahme je eines an
einem Gehäuseteil ausgebildeten Verriegelungsvor-
sprungs in der geschlossenen Position des Verriege-
lungsbügels auf, wobei der die freie Endfläche der Ver-
riegelungsarme jeweils abdeckende Abschnitt eines
Kunststoffteils so dimensioniert ist, dass er die Mulde
nicht abdeckt. Dadurch wird - wie zuvor bereits im Zu-
sammenhang mit dem elektrischen Steckverbinder be-
schrieben - erreicht, dass die beiden Verriegelungsvor-
sprünge in der geschlossenen Position des Verriege-

lungsbügels jeweils von der Mulde eines metallischen
Verriegelungsarms übergriffen werden.
�[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des erfindungsgemäßen Verriegelungsbügels, die
hier noch kurz erwähnt werden soll, ist im Griffstück eine
Betätigungsöffnung ausgebildet, in die ein Werkzeug,
insbesondere die Spitze eines Schraubendrehers einge-
steckt werden kann. Dadurch kann das Betätigen des
Verriegelungsbügels erleichtert werden, wenn der Ver-
riegelungsbügel bzw. das Griffstück aufgrund beengter
Platzverhältnisse oder aufgrund der Befestigungspositi-
on des elektrischen Steckverbinders nur schwer zugäng-
lich ist. Außerdem kann durch einen in die Betätigungs-
öffnung eingesteckten Schraubendreher eine größere
Kraft zum Öffnen oder Schließen des Verriegelungsbü-
gels aufgebracht werden.
�[0019] Sind die beiden Verriegelungsschenkel und
das Griffstück einstückig miteinander verbunden, so
kann der Verriegelungsbügel besonders einfach als
Stanz-�Biegeteil hergestellt werden. Die einstückige Aus-
bildung des Verriegelungsbügels erhöht auch dessen
mechanische Stabilität, so dass bei gleichzeitig einfacher
Herstellung ein robuster und damit eine sichere Verrie-
gelung gewährleistender Verriegelungsbügel zur Verfu-
gung gestellt werden kann.
�[0020] Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, den erfmdungsgemäßen elektrischen Steck-
verbinder bzw. den erfindungsgemäßen Verriegelungs-
bügel auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird ver-
wiesen sowohl auf die den Patentansprüchen 1 und 10
nachgeordneten Patentansprüche als auch auf die nach-
folgende Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeich-
nung zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines elektri-
schen Steckverbinders, mit einem ersten Ge-
häuseteil und einem zweiten Gehäuseteil, im
noch nicht miteinander verrasteten Zustand,

Fig. 2 den elektrischen Steckverbinder gemäß Fig. 1,
im verrasteten Zustand,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Verriegelungsbügels,

Fig. 4 den Verriegelungsbügel gemäß Fig. 3, ohne die
Kunststoffteile,

Fig. 5 eine separate Darstellung der beiden Kunst-
stoffteile des Verriegelungsbügels gemäß Fig.
3, und

Fig. 6 ein aus einem Federstahl ausgestanztes
Stanzteil, aus dem ein Verriegelungsbügel ge-
mäß Fig. 3 hergestellt werden kann.

�[0021] Die Fig. 1 und 2 zeigen einen elektrischen
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Steckverbinder 1, der einen Gehäusesockel als erstes
Gehäuseteil 2 und einen Gehäusedeckel als zweites Ge-
häuseteil 3 aufweist. Innerhalb der beiden Gehäuseteile
2, 3 können jeweils mehrere zu einer Klemmenleiste oder
einem Kontakteinsatz miteinander verbundene Klem-
men zum Anschluß der einzelnen Adern eines elektri-
schen Kabels angeordnet sein, die in den Figuren jedoch
nicht dargestellt sind, da die vorliegende Erfindung die
Verriegelung der beiden Gehäuseteile 2, 3 betrifft.
�[0022] Zur Befestigung bzw. Verriegelung der beiden
Gehäuseteile 2, 3 miteinander sind bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel zwei identische Verriegelungsbü-
gel 4 vorgesehen, die schwenkbar am ersten Gehäuse-
teil 2 befestigt sind. Zur Lagerung eines Verriegelungs-
bügels 4 sind dabei jeweils zwei Lagerzapfen 5 vorge-
sehen, so dass bei dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel das erste Gehäuseteil 2 insgesamt vier Lagerzap-
fen 5 aufweist, die jeweils paarweise einander gegen-
überliegend auf den beiden Längsseiten 6 des ersten
Gehäuseteils 2 angeordnet sind.
�[0023] Zur Verriegelung des zweiten Gehäuseteils 3,
d. h. des Gehäuseoberteils, mit dem ersten Gehäuseteil
2 sind am zweiten Gehäuseteil 3 vier als Verriegelungs-
zapfen ausgebildete Verriegelungsvorsprünge 7 ausge-
bildet. Die Verriegelungszapfen 7 sind dabei paarweise
einander gegenüberliegend an den beiden Längsseiten
8 des zweiten Gehäuseteils 3 angeordnet, wobei die Ver-
riegelungszapfen 7 entweder einstückig mit dem zweiten
Gehäuseteil 3 ausgebildet oder als separate Verriege-
lungszapfen 7 am zweiten Gehäuseteil 3 befestigt, ins-
besondere vernietet sein können. Vorzugsweise beste-
hen sowohl die beiden Gehäuseteile 2, 3 als auch die
Lagerzapfen 5 und die Verriegelungsvorsprünge 7 aus
Metall.
�[0024] Anstelle der in den Fig. 1 und 2 dargestellten
Befestigungen der beiden Verriegelungsbügel 4 am Ge-
häusesockel 2 können die Verriegelungsbügel 4 auch
am Gehäusedeckel 3 schwenkbar gelagert sein, wobei
dann die Lagerzapfen 5 am Gehäusedeckel 3 und ent-
sprechend die Verriegelungsvorsprünge 7 am Gehäuse-
sockel 2 angeordnet sind. Außerdem können die in den
Figuren als Querbügel ausgebildeten Verriegelungsbü-
gel 4 auch als Längsbügel ausgebildet sein, so dass dann
die Lagerzapfen 5 und die Verriegelungsvorsprünge 7
nicht an den Längsseiten 6 bzw. 8 des Gehäusesockels
2 bzw. des Gehäusedeckels 3 sondern an deren Quer-
seiten 9, 10 angeordnet sind. Schließlich kann zur Ver-
riegelung der beiden Gehäuseteile 2, 3 bei bestimmten
elektrischen Steckverbindern 1 auch die Verwendung
nur eines Verriegelungsbügels 4 ausreichend sein. Weist
der elektrische Steckverbinder 1 nur einen Verriege-
lungsbügel 4 auf, so sind die Lagerzapfen 5 in der Regel
in der Mitte der Längsseiten 6 oder der Querseiten 9 des
Gehäusesockels 2 bzw. in der Mitte der Längsseiten 8
oder der Querseiten 10 des Gehäusedeckels 3 angeord-
net.
�[0025] Der in Fig. 3 separat dargestellte Verriege-
lungsbügel 4 weist zwei einander gegenüberliegende

Verriegelungsschenkel 11, 12 und ein die Verriegelungs-
schenkel 11, 12 miteinander verbindendes Griffstück 13
auf, wobei die beiden Verriegelungsschenkel 11, 12 je-
weils einen Lagerarm 14 mit einer Ausnehmung 15 für
einen Lagerzapfen 5 und einen Verriegelungsarm 16
zum Übergreifen eines Verriegelungsvorsprungs 7 in der
geschlossenen Stellung des Verriegelungsbügels 4 auf-
weisen. Die beiden etwa V- �förmig ausgebildeten Verrie-
gelungsschenkel 11, 12 sind dabei jeweils derart flexibel
ausgebildet, dass sich die Verriegelungsschenkel 11, 12
geringfügig aufweiten können, wenn der Verriegelungs-
bügel 4 aus der in Fig. 1 gezeigten geöffneten Stellung
in die in Fig. 2 gezeigte geschlossene Stellung ver-
schwenkt wird. In der geschlossenen Position des Ver-
riegelungsbügels 4 übergreifen die beiden Verriege-
lungsarme 16 die korrespondierenden Verriegelungs-
vorsprünge 7 am Gehäuseoberteil 3, wodurch die beiden
Gehäuseteile 2, 3 miteinander fest verbunden sind. Zur
Gewährleistung einer ausreichenden Dichtigkeit des
Steckverbinders 1 ist in einer im ersten Gehäuseteil 2
ausgebildeten Nut eine Gummidichtung 17 angeordnet,
die die beiden Gehäuseteile 2, 3 im miteinander verrie-
gelten Zustand gegeneinander abdichtet
�[0026] Wie insbesondere aus der Fig. 3 sowie den Fig.
4 und 5 ersichtlich ist, sind an den beiden Verriegelungs-
schenkeln 11, 12 des Verriegelungsbügels 4 zwei Kunst-
stoffteile 18 angeordnet, die jeweils einen Abschnitt 19
aufweisen, der beim Verschwenken des Verriegelungs-
bügels 4 in die geschlossene Position über die Verriege-
lungsvorsprünge 7 gleitet. Der Abschnitt 19 ist dazu so
ausgebildet bzw. angeordnet, dass er die freie Endfläche
20 eines Verriegelungsarms 16, die beim Verschwenken
des Verriegelungsbügels 4 in die geschlossene Position
über einen Verriegelungsvorsprung 7 reiben würde, ab-
deckt. Dadurch wird verhindert, dass es beim Ver-
schwenken des Verriegelungsbügels 4 in die geschlos-
sene Position zu einer Abnutzung der Oberfläche des
Verriegelungsvorsprungs 7 kommt, was letztlich dazu
führen könnte, dass der Verriegelungsvorsprung 7 be-
schädigt oder sogar abgetrennt wird. Diese Gefahr be-
steht insbesondere dann, wenn die Verriegelungsvor-
sprünge 7 aus einem weicheren Metall als der Verriege-
lungsbügel 4, beispielsweise aus Aluminium oder aus
Kunststoff bestehen und wenn der Verriegelungsbügel
4 als Stanz-�Biegeteil ausgebildet ist und dadurch rauhe
oder scharfe Stanzkanten aufweist.
�[0027] Durch die Anordnung der Kunststoffteile 18 an
den Verriegelungsschenkeln 11, 12 wird eine Beschädi-
gung der Verriegelungsvorsprünge 7 verhindert, da beim
Verschwenken des Verriegelungsbügels 4 in die ge-
schlossene Position der jeweilige Abschnitt 19 der bei-
den Kunststoffteile 18 über die Verriegelungsvorsprünge
7 gleitet. Bei der Darstellung des Steckverbinders 1 in
Fig. 2 befindet sich der linke Verriegelungsbügel 4 in ei-
ner noch nicht ganz geschlossenen Position, in der der
Abschnitt 19 des Kunststoffteils 18 über den Verriege-
lungsvorsprung 7 gleitet. Im Unterschied dazu ist der
rechte Verriegelungsbügel 4 in der vollständig geschlos-
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senen Position, in der eine am Verriegelungsarm 16 aus-
gebildete Mulde 21 den Verriegelungsvorsprung 7 über-
greift. Dies führt zum einen dazu, dass der Verriege-
lungsbügel 4 in der vollständig geschlossenen Position
verrastet, zum anderen die Kraft zum Verriegeln der bei-
den Gehäuseteile 2, 3 von dem aus Metall bestehenden
Verriegelungsbügel 4, insbesondere den beiden Verrie-
gelungsschenkeln 11, 12 aufgebracht wird. Der Ab-
schnitt 19 des Kunststoffteils 18 ist dabei so dimensio-
niert, dass er die Mulde 21 nicht abdeckt.
�[0028] Aus der Fig. 5 ist ersichtlich, dass die beiden
Kunststoffteile 18 jeweils etwa U-�förmig ausgebildet sind,
nämlich jeweils zwei Schenkel 22, 23 und einen die
Schenkel 22, 23 verbindenden Rücken 24 aufweisen. An
dem ersten Schenkel 22 ist dabei der die freie Endfläche
20 eines Verriegelungsarms 16 abdeckende Abschnitt
19 ausgebildet. Im zweiten Schenkel 23 ist korrespon-
dierend zur Ausnehmung 15 im Lagerarm 14 eine Aus-
nehmung 25 für einen Lagerzapfen 5 angeordnet, so
dass beim Verschwenken des Verriegelungsbügels 4
aus der geöffneten in die geschlossene Position auch
die beiden Kunststoffteile 18 um die Lagerzapfen 5 ge-
schwenkt werden. Die Ausnehmung 25 ist dabei als
Langloch ausgebildet, so dass das Kunststoffteil 18 re-
lativ zum Lagerzapfen in vertikaler Richtung einen ge-
wissen Bewegungsspielraum aufweist. Die Quererstrek-
kung der Ausnehmung 25 ist etwas kleiner als der Durch-
messer des Lagerzapfens, so dass zwischen der Aus-
nehmung 25 und dem Lagerzapfen 5 eine Preßpassung
ausgebildet ist. Die Preßpassung zwischen der Ausneh-
mung 25 im Kunststoffteil 18 und dem Lagerzapfen 5 ist
dabei so gewählt, dass der Verriegelungsbügel 4 einer-
seits von Hand - ohne großen Kraftaufwand - ver-
schwenkt werden kann, andererseits jedoch ohne eine
gewollte Betätigung in seiner jeweiligen Position ver-
bleibt. Ein ungewolltes Verschwenken oder "Zuklappen"
des Verriegelungsbügels 4 kann dadurch verhindert wer-
den.
�[0029] Die Fixierung der Kunststoffteile 18 in ihrer Po-
sition relativ zu den Verriegelungsschenkeln 11, 12 er-
folgt außer über die Lagerzapfen 5 insbesondere da-
durch, dass am Verriegelungsbügel 4 zwei jeweils seit-
lich zu einem Verriegelungsschenkel 11, 12 beabstan-
dete Bügelelemente 26 ausgebildet sind. Der erste
Schenkel 27 des U-�förmigen Bügelelements 26 ist über
einen Verbindungssteg 28 mit dem freien Ende des Ver-
riegelungsarms 16 verbunden, wobei das Bügelelement
26 so um etwa 180° abgebogen ist, dass der erste Schen-
kel 27 parallel zum Verriegelungsarm 16 und der zweite
Schenkel 29 des Bügelelements 26 parallel zum La-
gerarm 14 angeordnet ist. Das Bügelelement 26 ist dabei
derart beabstandet vom Verriegelungsschenkel 11, 12
angeordnet, dass das Kunststoffteil 18 in dem Zwischen-
raum zwischen dem Bügelelement 26 und dem Verrie-
gelungsschenkel 11, 12 gehalten wird.
�[0030] Die Ausbildung der Bügelelemente 26 am Ver-
riegelungsbügel 4 dient somit zunächst der Ausnahme
und Halterung der beiden Kunststoffteile 18. Darüber hin-

aus fungieren die Bügelelemente 26 auch als Über-
streckschutz für die beiden Verriegelungsschenkel 11,
12. Hierzu ist im zweiten Schenkel 29 des Bügelelements
26 eine Ausnehmung für einen Lagerzapfen 5 vorgese-
hen, die als Langloch 30 ausgebildet ist. Außerdem ist
der Verbindungsabschnitt 31, der die beiden Schenkel
27, 29 des Bügelelements 26 miteinander verbindet so
starr ausgebildet, dass ein Aufweiten des Bügelelements
26 verhindert wird.
�[0031] Wird der Verriegelungsbügel 4 aus der geöff-
neten in die geschlossene Position verschwenkt, so
kommt es beim Aufgleiten des Verriegelungsarms 16 auf
den Verriegelungsvorsprung 7 zu einem leichten Aufwei-
ten des Verriegelungsschenkels 11, 12. Der Verriege-
lungsarm 16 wird dabei bei der in Fig. 2 dargestellten
Anordnung des Verriegelungsbügels 4 etwas nach oben
ausgelenkt. Da der erste Schenkel 27 des Bügelele-
ments 26 über den Verbindungsbereich 28 mit dem Ver-
riegelungsarm 16 verbunden ist, wird auch der erste
Schenkel 27 nach oben bewegt, wobei sich das Bügel-
element 26 aufgrund des im zweiten Schenkel 29 aus-
gebildeten Langlochs 30 insgesamt nach oben bewegt.
Da das Bügelelement 26 starr ausgebildet ist, wird die
Bewegung des ersten Schenkels 27 nach oben durch
die Abmessung des Langlochs 30 begrenzt. Kommt es
zum Anschlag des unteren Randes des Langlochs 30
am unteren Rand des Lagerzapfens 5, so wird eine wei-
tere Bewegung des Bügelelements 26 nach oben blok-
kiert. Gleichzeitig wird dadurch auch eine weitere Auf-
weitung des Verriegelungsschenkels 11 verhindert.
�[0032] Werden die beiden über den bzw. die Verrie-
gelungsbügel 4 miteinander verrasteten Gehäuseteile 2,
3 durch äußere Kräfte auseinandergezogen, so ist eine
Aufweitung der Verriegelungsschenkel 11, 12 durch den
maximal möglichen Bewegungsweg der Lagerzapfen 5
in den Langlöchern 30 der Bügelelemente 26 begrenzt.
Eine darüber hinaus gehende Aufweitung der Verriege-
lungsschenkel 11, 12 wird durch die starren Bügelele-
mente 26 verhindert, so dass die Bügelelemente 26 als
Überstreckschutz für die Verriegelungsschenkel 11, 12
wirken.
�[0033] Das Kunststoffteil 18, das mit Ausnahme des
Abschnitts 19 die im wesentlichen gleichen Außenab-
messungen wie ein Bügelelement 26 aufweist, ist mit
dem ersten Schenkel 22 als erster Befestigungsbereich
zwischen dem Verriegelungsarm 16 und dem ersten
Schenkel 27 und mit dem zweiten Schenkel 23 als zwei-
ter Befestigungsbereich zwischen dem Lagerarm 14 und
dem zweiten Schenkel 29 angeordnet. Der Abschnitt 19
des Kunststoffteils 18 ist dabei so dimensioniert, dass er
sowohl die Endfläche 20 des Verriegelungsarms 16 als
auch die korrespondierende Fläche 32 des ersten
Schenkels 27 des Bügelelements 26 abdeckt. Der Ab-
schnitt 19 weist somit eine Breite auf, die in etwa der
Summe der Breite des Verriegelungsarms 16, der Breite
des ersten Schenkels 27 und dem Abstand zwischen
dem Verriegelungsarm 16 und dem ersten Schenkel 27
entspricht.
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�[0034] Darüber hinaus ist am Abschnitt 19 des Kunst-
stoffteils 18 ein wulstartiger Vorsprung 33 ausgebildet,
der in eine korrespondierende Ausnehmung 34 im Ver-
riegelungsann 16 und eine Ausnehmung 35 im ersten
Schenkel 27 des Bügelelements 26 eingreift, so dass die
beiden Kunststoffteile 18 zumindest im Bereich ihrer Ab-
schnitte 19 formschlüssig mit den Verriegelungsschen-
keln 11 bzw. 12 und den Bügelelementen 26 verbunden
sind.
�[0035] Um die Verriegelungsbügel 4 auch dann ein-
fach betätigen zu können, wenn sie aufgrund beengter
Platzverhältnisse oder aufgrund einer besonderen Ein-
baulage des elektrischen Steckverbinders 1 von Hand
nur schwer zugänglich sind, ist im Griffstück 13 eine Be-
tätigungsöffnung 36 für ein Betätigungswerkzeug, insbe-
sondere die Spitze eines Schraubendrehers, ausgebil-
det. Durch das Einstecken der Spitze eines Schrauben-
drehers in die Betätigungsöffnung 36 kann darüber hin-
aus durch den dadurch verlängerten Hebelarm eine grö-
ßere Kraft zum Öffnen oder Schließen eines Verriege-
lungsbügels 4 aufgebracht werden.
�[0036] Aus der Fig. 6 ist ersichtlich, dass der erfin-
dungsgemäße Verriegelungsbügel 4 als Stanz-�Biegeteil
ausgebildet sein kann, nämlich einfach aus einem Me-
tallteil, insbesondere aus einem Federstahl ausgestanzt
und anschließend abgebogen werden kann. Aus der Fig.
6 ist darüber hinaus ersichtlich, dass der Verriegelungs-
bügel 4 insgesamt einstückig ausgebildet ist, insbeson-
dere auch die Bügelelemente 26 jeweils über einen Ver-
bindungssteg 28 einstückig mit je einem Verriegelungs-
arm 16 eines Verriegelungsschenkels 11, 12 verbunden
sind.

Patentansprüche

1. Elektrischer Steckverbinder mit einem ersten Ge-
häuseteil (2), mit einem zweiten Gehäuseteil (3) und
mit mindestens einem, an einem der beiden Gehäu-
seteile (2) schwenkbar gelagerten Verriegelungsbü-
gel (4) aus Metall,�
wobei am ersten Gehäuseteil (2) zwei Lagerzapfen
(5) und am zweiten Gehäuseteil (3) zwei Verriege-
lungsvorsprünge (7) ausgebildet sind,�
wobei der Verriegelungsbügel (4) zwei Verriege-
lungsschenkel (11, 12) und ein die Verriegelungs-
schenkel (11, 12) miteinander verbindendes Griffs-
tück (13) aufweist und
wobei die Verriegelungsschenkel (11, 12) jeweils ei-
nen Lagerarm (14) mit einer Ausnehmung (15) für
einen Lagerzapfen (5) und einen Verriegelungsarm
(16) zum Übergreifen eines Verriegelungsvor-
sprungs (7) aufweisen,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass zwei Kunststoffteile (18) vorgesehen und der-
art an den beiden Verriegelungsschenkeln (11, 12)
angeordnet sind, dass jeweils ein Abschnitt (19) ei-
nes Kunststoffteils (18) zumindest die freie Endflä-

che (20) eines Verriegelungsarms (16), die beim
Verschwenken des Verriegelungsbügels (4) in die
geschlossene Position über einen Verriegelungs-
vorsprung (7) reibt, abdeckt.

2. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verriegelungs-
arm (16) eine Mulde (21) zur Aufnahme des Verrie-
gelungsvorsprungs (7) in der geschlossene Position
des Verriegelungsbügels (4) aufweist und der Ab-
schnitt (19) des Kunststoffteils (18) so dimensioniert
ist, dass die Mulde (21) nicht abgedeckt ist.

3. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass seitlich beab-
standet zum Verriegelungsarm (16) ein weiterer Arm
angeordnet ist, der über einen Verbindungssteg der-
art mit dem freien Ende des Verriegelungsarms (16)
verbunden ist, dass das Kunststoffteil (18) mit einem
Befestigungsbereich zwischen dem Verriegelungs-
arm (16) und dem weiteren Arm angeordnet ist.

4. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kunststoffteil (18) zwei Schenkel (22, 23) und einen
die Schenkel (22, 23) verbindenden Rücken (24) auf-
weist, wobei an dem ersten Schenkel (22) der die
freie Endfläche (20) eines Verriegelungsarms (16)
abdeckende Abschnitt (19) und in dem zweiten
Schenkel (23) korrespondierend zur Ausnehmung
(15) im Lagerarm (14) eine Ausnehmung (25) für ei-
nen Lagerzapfen (5) ausgebildet ist.

5. Elektrischer Steckverbinder nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen der Aus-
nehmung (25) in dem zweiten Schenkel (23) und
dem Lagerzapfen (5) am ersten Gehäuseteil (2) eine
Preßpassung realisiert ist.

6. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verriegelungsbügel (4) zwei jeweils seitlich zu einem
Verriegelungsschenkel (11, 12) beabstandete Bü-
gelelemente (26) aufweist, wobei der erste Schenkel
(27) des U-�förmigen Bügelelements (26) über einen
Verbindungssteg (28) mit dem freien Ende des Ver-
riegelungsarms (16) verbunden und seitlich beab-
standet zum Verriegelungsarm (16) angeordnet ist,
wobei der zweite Schenkel (29) des U-�förmigen Bü-
gelelements (26) seitlich beabstandet zum La-
gerarm (14) angeordnet ist und eine zur Ausneh-
mung (15) im Lagerarm (14) korrespondierende
Ausnehmung für einen Lagerzapfen (5) aufweist, die
als Langloch (30) ausgebildet ist, wobei die beiden
Schenkel (27, 29) über einen starren Verbindungs-
abschnitt (31) miteinander verbunden sind.

7. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprü-
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che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abschnitt (19) des Kunststoffteils (18) so dimensio-
niert ist, dass er sowohl die Endfläche (20) des Ver-
riegelungsarms (16), die beim Verschwenken des
Verriegelungsbügels (4) in die geschlossene Positi-
on über den Verriegelungsvorsprung (7) am zweiten
Gehäuseteil (3) reibt, als auch die korrespondieren-
de Fläche (32) des weiteren Arms oder des ersten
Schenkels (27) abdeckt.

8. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kunststoffteil (18) formschlüssig mit einem Verrie-
gelungsschenkel (11, 12) und/�oder mit einem Bügel-
element (26) verbunden ist.

9. Elektrischer Steckverbinder nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verriegelungsvorsprünge (7) am zweiten Gehäuse-
teil (3) aus Kunststoff oder aus Aluminium bestehen.

10. Verriegelungsbügel zur Verriegelung zweier Gehäu-
seteile (2, 3), insbesondere zweier Gehäuseteile (2,
3) eines elektrischen Steckverbinders (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, mit zwei Verriegelungs-
schenkeln (11, 12) und einem die Verriegelungs-
schenkel (11, 12) miteinander verbindenden Griffs-
tück (13), �
wobei die Verriegelungsschenkel (11, 12) jeweils ei-
nen Lagerarm (14) mit einer Ausnehmung (15) für
einen an einem Gehäuseteil (2) angeordneten La-
gerzapfen (5) und einen Verriegelungsarm (16) zum
Übergreifen eines am anderen Gehäuseteil (3) an-
geordneten Verriegelungsvorsprungs (7) aufwei-
sen,�
dadurch gekennzeichnet, �
dass zwei Kunststoffteile (18) vorgesehen und der-
art an den Verriegelungsschenkeln (11, 12) ange-
ordnet sind, dass jeweils ein Abschnitt (19) eines
Kunststoffteils (18) zumindest die dem jeweiligen La-
gerarm (14) zugewandte freie Endfläche (20) eines
Verriegelungsarms (16) abdeckt, die beim Ver-
schwenken des Verriegelungsbügels (4) in die ge-
schlossene Position über einen Verriegelungsvor-
sprung (7) am zweiten Gehäuseteil (3) reibt.

11. Verriegelungsbügel nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verriegelungsarm (16)
eine Mulde (21) zur Aufnahme des Verriegelungs-
vorsprungs (7) in der geschlossene Position des Ver-
riegelungsbügels (4) aufweist und der Abschnitt (19)
des Kunststoffteils (18) so dimensioniert ist, dass die
Mulde (21) nicht abgedeckt ist.

12. Verriegelungsbügel nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kunststoffteil
(18) zwei Schenkel (22, 23) und einen die Schenkel
(22, 23) verbindenden Rücken (24) aufweist, wobei

an dem ersten Schenkel (22) der den Verriegelungs-
vorsprung (7) übergreifende Abschnitt (19) und in
dem zweiten Schenkel (23) korrespondierend zur
Ausnehmung (15) im Lagerarm (14) eine Ausneh-
mung (25) für einen Lagerzapfen (5) ausgebildet ist.

13. Verriegelungsbügel nach einem der Ansprüche 10
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass zwei je-
weils seitlich zu einem Verriegelungsschenkel (11,
12) beabstandete Bügelelemente (26) ausgebildet
sind, wobei der erste Schenkel (27) des U-�förmigen
Bügelelements (26) über einen Verbindungssteg
(28) mit dem freien Ende des Verriegelungsarms
(16) verbunden und seitlich beabstandet zum Ver-
riegelungsarm (16) angeordnet ist, wobei der zweite
Schenkel (29) des U-�förmigen Bügelelements (26)
seitlich beabstandet zum Lagerarm (14) angeordnet
ist und eine zur Ausnehmung (15) im Lagerarm (14)
korrespondierende Ausnehmung für einen an einem
Gehäuseteil (2) angeordneten Lagerzapfen (5) auf-
weist, die als Langloch (30) ausgebildet ist,�
wobei die beiden Schenkel (27, 29) über einen star-
ren Verbindungsabschnitt (31) miteinander verbun-
den sind und wobei das Kunststoffteil (18) mit einem
Befestigungsbereich zwischen dem Verriegelungs-
arm (16) und dem ersten Schenkel (27) und vorzugs-
weise mit einem zweiten Befestigungsbereich zwi-
schen dem Lagerarm (14) und dem zweiten Schen-
kel (29) angeordnet ist.

14. Verriegelungsbügel nach einem der Ansprüche 10
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
schnitt (19) des Kunststoffteils (18) so dimensioniert
ist, dass er sowohl die freie Endfläche (20) des Ver-
riegelungsarms (16), die beim Verschwenken des
Verriegelungsbügels (4) in die geschlossene Positi-
on über den Verriegelungsvorsprung (7) am zweiten
Gehäuseteil (3) reibt, als auch die korrespondieren-
de Fläche (32) des ersten Schenkels (27) abdeckt.

15. Verriegelungsbügel nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abschnitt (19) des
Kunststoffteils (18) eine Breite aufweist, die im we-
sentlichen der Summe der Breite des Verriegelungs-
arms (16), der Breite des ersten Schenkels (27) und
dem Abstand zwischen dem Verriegelungsarm (16)
und dem ersten Schenkel (27) entspricht.

16. Verriegelungsbügel nach einem der Ansprüche 10
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Kunst-
stoffteil (18) formschlüssig mit einem Verriegelungs-
schenkel (11, 12) und/�oder mit einem Bügelelement
(26) verbunden ist.
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